
 
Öffentliche Petition zur Unterrichtsversorgung 
 
 
Sehr geehrte Frau Erdmann, 
 
der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, dem Bildungsausschuss die beigefügte öffentliche Petition zur 
Kenntnis zu geben. In der Petition wird 100 % Unterrichtsversorgung durch voll aus-
gebildete Lehrkräfte an allen Schularten in Schleswig-Holstein zur Sicherung des Un-
terrichts gefordert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Dr. Melissa Teickner 
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  Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Petitionsausschuss 

 
 
 

 Petition: L2121-18/880 
 Petent/in: Husmeier, Kiel  
 Gegenstand: Schulwesen; Unterrichtsversorgung 
 Sitzung am: 10.02.2015 
 
 
Beschluss 

  

 
 

 Der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat die Petition, die von 5.647 
Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern unterstützt wird, auf der Grundlage der von der Petentin 
vorgetragenen Gesichtspunkte und mehrerer Stellungnahmen des Ministeriums für Schule und 
Berufsbildung sowie des Finanzministeriums mehrfach beraten. In seiner Sitzung am 16. Sep-
tember 2014 hat der Ausschuss die Hauptpetentin sowie den Bildungsstaatssekretär und Vertre-
ter des Finanzministeriums angehört. 
 
Im Ergebnis seiner umfassenden Beratung beschließt der Ausschuss, die Petition dem Bil-
dungsausschuss zur Kenntnis zu geben und ihm anheim zu stellen, sich im Rahmen seiner par-
lamentarischen Zuständigkeit damit zu befassen. 
 
Die Beratung der Petition wird damit abgeschlossen.  
 
 
 
  

 
Ausfertigung im Auftrag 

des Ausschussvorsitzenden 
 

 Kiel, 
gez. 

10.02.2015 
Dr. Teickner 

 




